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Immatrikulation in den Promotionsstudiengang an der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
 

I. Erklärung der betreuenden Hochschuldozentin bzw. des betreuenden 
Hochschuldozenten: 

 
Hiermit erkläre ich, dass die Bewerbungsunterlagen des Studienbewerbers / der 
Studienbewerberin                                              
vollständig vorliegen und dieser Erklärung beigefügt sind. Im einzelnen sind das 
 
 ein Exposé des Dissertationsvorhabens mit dem Titel 

 
                                                                                                                                                            , 

 
  meine schriftliche Einverständniserklärung, die Bewerberin bzw. den Bewerber bei der 

Arbeit an dem Dissertationsvorhaben zu betreuen (s. u.), 
 Nachweise über die bisherigen Studien. 

 
Hiermit wird bescheinigt, dass das Exposé vom Promotionsausschuss angenommen wurde und 
die Nachweise über die bisherigen Studien in Übereinstimmung mit den Regelungen der 
Promotionsordnung als ausreichend anerkannt wurden. 

 
 
Köln, den                             Name und Unterschrift der betreuenden Person:    
 
II. Einverständnis der betreuenden Hochschuldozentin bzw. des betreuenden 

Hochschuldozenten: 
 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, die Bewerberin bzw. den Bewerber bei der Arbeit an 
ihrem bzw. seinem Dissertationsvorhaben zu betreuen. Der Arbeitstitel des 
Dissertationsvorhabens ist identisch mit dem Titel des Exposés (s. o.). 

 
 
Köln, den                              Unterschrift der betreuenden Person:    

 
 

III. Erklärung der Vorsitzenden des Promotionsausschusses: 
 

Hiermit übergebe ich die vollständigen Unterlagen für die Einschreibung zur Promotion an das 
Studierendensekretariat. Die oben genannte Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber 
kann nun in den Studiengang Promotion eingeschrieben werden. Die Einschreibung ist ab dem 
nächsten Studiensemester verpflichtend. 

 
 
 Der Nachweis von        CP kann während während der Promotionszeit erworben werden und 

muss spätestens mit dem Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfahrens gemäß §4 Absatz 
1 vorgelegt werden.  

 
 

Köln, den     
Unterschrift der bzw. des Vorsitzenden der 
Promotionskommission 


